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Liturgie als Quelle und Höhepunkt: 
Gottesdienst in Zeiten der Seelsorgeräume

Die strukturellen Veränderungen in 
Bistümern des deutschen Sprachgebietes 
sind meist angestoßen worden durch die ge- 
ringer werdende Zahl der Priester und die 
damit verbundenen notwendig werdenden 
Reduktionen. Für große Teile der Gläubi- 
gen wurden diese besonders greifbar, wenn 
das bisher gewohnte gottesdienstliche Pro- 
gramm modifiziert werden musste oder 
wenn früher gern erfüllte Wünsche nach 
gottesdienstlichen Handlungen bei be- 
stimmten Anlässen negativ beschieden 
wurden. Dass die eigentlichen Ursachen für 
die notwendig gewordenen Veränderungs­

prozesse tiefer liegen, zeigt sich spätestens 
dann, wenn aufgrund der geringer werden- 
den Zahl der Gläubigen und des damit ver- 
bundenen Rückgangs der Kirchensteuer 
(des Kirchenbeitrags) finanzielle Ein- 
sparungen vorgenommen werden. Struktur- 
reformen gehen deshalb einher mit einer 
Verringerung des pastoralen und nicht- 
pastoralen Personals und mit der Entschei- 
dung, bestimmte Immobilien nicht mehr 
kirchlich zu nutzen. Wenn Diözesen sich 
sogar gezwungen sehen, Kirchen zu profa- 
nieren und umzunutzen, zu verkaufen oder 
abzureißen, ist es offensichtlich, dass auch 
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eine - zumindest kurzfristig jedoch nicht zu 
erwartende - Trendwende bei der Zahl der 
Priesterberufungen die jetzt allenthalben 
anstehenden Strukturveränderungen nicht 
überflüssig macht.

Damit wird deutlich: Die Bildung von 
Seelsorgeräumen1, die größer sind als die 
bisherigen Pfarreien, ist eine Antwort auf 
eine mehrdimensionale Entwicklung. Inso- 
fern die sonntägliche Messfeier in manchen 
Pfarreien nicht mehr regelmäßig gefeiert 
werden konnte oder die sakramentalen Fei- 
em nicht mehr an allen bisherigen Orten si- 
chergestellt waren, war die Liturgie einer 
der Anlässe für die Strukturveränderungen. 
Die Liturgie ist zugleich betroffen von den 
neuen Strukturen, weil eine Neuorganisati- 
on der Pastoral aus sachlichen und perso- 
nellen Gründen Konsequenzen für das got- 
tesdienstliche Leben haben wird. Dabei darf 
das gottesdienstliche Leben in den neu ent- 
stehenden Seelsorgeräumen nicht nur als 
organisatorische Herausforderung gesehen 
werden, sondern es muss auch liturgietheo- 
logisch verantwortbar sein. Wer nach sach- 
gerechten Kriterien sucht, muss nach dem 
ekklesialen Status der Seelsorgeräume und 
der Bedeutung der Liturgie für den Aufbau 
der Kirche fragen.

Bischof Joachim Wanke von Erfurt hat 
auf einem Studientag der Deutschen Bi- 
schofskonferenz im Frühjahr 2007 im Blick 
auf die neuen Seelsorgeräume die Wichtig- 
keit herausgestellt, ״dass diese größere Ein- 
heit als Ermöglichung von kirchlicher Viel- 
falt nicht nur soziologisch, sondern vor al- 
lem theologisch beschrieben wird“2. Die 
folgenden Überlegungen möchten ein litur- 
gietheologischer Beitrag zu einer solchen 
theologischen Verständigung über die neu- 
en Seelsorgeräume sein.3

Ausgangspunkte

Zentral bei den Auseinandersetzungen 
um die Liturgie in den Seelsorgeräumen ist 
die Frage nach der Bedeutung der Euchari- 
stie für das Leben der Kirche und ihrer Pfar- 
reien. Zwei Gedanken prägen offensichtlich 
bewusst oder unbewusst die Diskussion, die 

deshalb als Ausgangspunkte vorab genannt 
seien. Dabei geht es einerseits um den kon- 
stitutiven Zusammenhang von Eucharistie 
und Kirche und andererseits um ein in vie- 
len Diskussionsbeiträgen vorausgesetztes 
Idealbild von Pfarrei.

1. In der Feier der Liturgie im Allgemei- 
nen und in der Feier der Eucharistie im 
Besonderen wird Kirche Ereignis.

In der Feier der Liturgie wird die Kir- 
ehe von ihrem Herm zusammengerufen und 
zugleich zusammengehalten. So ist die Li- 
turgie nach den Worten des 2. Vatikanischen 
Konzils ״der Höhepunkt, dem das Tun der 
Kirche zustrebt, und zugleich die Quelle, 
aus der all ihre Kraft strömt“4. Dies gilt ins- 
gesamt für das gottesdienstliche Leben, das 
zu den Grundvollzügen der Kirche gehört. 
Nicht nur die großen liturgischen Feiern, 
sondern auch das gemeinsame Gebet ein- 
zelner Gruppen ist ein kirchlicher Vollzug, 
der unter der Verheißung der Gegenwart des 
Herm steht: ״Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen.“5 Alle liturgischen Fei- 
em aber und auch die Ausdrucksformen der 
Volksfrömmigkeit sind in gewisser Weise 
hingeordnet auf die Feier der Eucharistie, 
die deshalb als ״Quelle und Höhepunkt des 
ganzen christlichen Lebens“6 und als ״Mit- 
te und Höhepunkt des ganzen Lebens der 
christlichen Gemeinde“7 bezeichnet wird.

Papst Johannes Paul II. hat in seiner 
letzten Enzyklika noch einmal herausge- 
stellt, dass die Kirche wesentlich von der 
Eucharistie lebt.8 Ohne Eucharistie fehlt der 
Kirche ihre Mitte. Denn in der Eucharistie 
vollzieht sich, was Kirche wesentlich ist: 
vom Herm versammelte Gemeinschaft, die 
bei ihrem Herm ist und aus seinem 
Paschamysterium lebt.

Bischof Kurt Koch hat schon 1999 dar- 
auf hingewiesen, ״daß es kein kirchenstif- 
tendes Wort Jesu gibt, das unmittelbar die 
Gründung einer ״religiösen Gesellschaft“ 
intendiert hätte. Demgegenüber ist der ent- 
scheidende Akt, der als ״Stiftung der Kir- 
ehe“ betrachtet werden kann, gerade die 
Verpflichtung Jesu zu einer liturgisch-sa­
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kramentalen Handlung: ״Tut dies zu mei- 
nem Gedächtnis!“ Von daher bekommt das 
Sakrament der Eucharistie eine entschei- 
dende ekklesiologische Bedeutung, die es 
nicht nur gestattet, von einer ״eucharisti- 
sehen Ekklesiologie“ zu sprechen, sondern 
die auch das Prinzip ,ecclesia a liturgia‘ zu 
verifizieren vermag“’. So zeigt sich: Indem 
die Jünger nach Ostern das Wort Jesu auf- 
genommen haben und zum Herrenmahl zu- 
sammengekommen sind, bildete sich Kir- 
ehe. Zugleich aber werden wir sagen kön- 
nen: Immer dann, wenn die Christen heute 
zum Herrenmahl zusammenkommen, wird 
die Kirche auferbaut. Vor allem im Blick 
auf die sonntäglichen Messfeiem in den 
vielen Kirchen und Kapellen konnte Joseph 
Andreas Jungmann im Anschluss an die Li- 
turgiekonstitution sagen: ״Auch hier wird 
die Kirche ״Ereignis“; es ist die gewöhnli- 
ehe Form, in der die Kirche sich verwirk- 
licht.“10 Insofern verlöre eine Kirche, die 
nicht mehr Eucharistie feiern würde, ihre 
Mitte und könnte auf Dauer nicht mehr Kir- 
ehe Jesu Christi sein. Deshalb lebt und 
wächst die Kirche immerfort aus der Eu- 
charistie.11

Was für die Kirche insgesamt gilt, gilt 
entsprechend auch für die einzelnen Ge- 
meinschaften in der Kirche. Wo diese nicht 
mehr Eucharistie feiern oder sich von der 
eucharistischen Gemeinschaft trennen, ist 
ihr ekklesialer Status selbst in Gefahr. Des- 
halb muss auch die Mitte einer Pfarrei die 
Feier der Eucharistie sein. Nur dann wird 
sie im theologisch vollen Sinn als eine Dar- 
Stellung und Anwesenheit der Kirche Chri- 
sti angesehen werden können.12

Aus dieser unersetzlichen Funktion 
der Eucharistie darf nicht geschlossen wer- 
den, dass eine Pfarrei auf alle anderen Voll- 
züge getrost verzichten könnte. Eine Pfar- 
rei, in der nicht der Glaube in Wort und Tat 
bezeugt wird, wäre nicht lebensfähig. Alle 
Grundvollzüge kirchlichen Lebens müssen 
in einer lebendigen Pfarrei gesichert sein. 
Dennoch aber kommt der Feier der Liturgie 
im Allgemeinen und der Eucharistie im Be- 
sonderen eine integrierende Rolle zu. Papst 
Johannes Paul II. hat deshalb zu Recht dar- 
auf hingewiesen, ״wie schmerzlich es ist 

und wie weit man sich von der normalen Si- 
tuation entfernt, wenn eine christliche Ge- 
meinde sich zwar aufgrund der Anzahl und 
Vielfalt der Gläubigen als Pfarrei darstellt, 
aber keinen Priester hat, der sie leitet. Die 
Pfarrei ist nämlich eine Gemeinschaft von 
Getauften, die ihre Identität vor allem durch 
die Feier des eucharistischen Opfers aus- 
drücken und geltend machen.“13

2. Eine Identifikation von Pfarrei und 
Gemeinde korrespondiert mit dem 
 ,Idealbild“ der überschaubaren Pfarrei״
in der der Pfarrer alle Gemeindemitglie- 
der kennt oder zumindest kennen kann.

Unmittelbar nach dem 2. Vatikan!- 
sehen Konzil wurde der Begriff der Ge- 
meinde zum Leitbegriff der Pastoral. ״Es 
muss im Rückblick überraschen, wie 
schnell im katholischen Sprachgebrauch 
die Rede von der ,Pfarrei‘ durch die Rede 
von der ,Gemeinde‘ ersetzt wurde.“14 An- 
gezielt wurde der ״Übergang von einer ver- 
sorgten Pfarrei zu einer im Miteinander der 
Charismen lebenden Gemeinde“15, ohne die 
tatsächlichen Strukturierungen der Pfarreien 
in vielfältige Untergruppierungen sowie 
die unterschiedlichen Partizipationsweisen 
und Identifikationsgrade der Gläubigen 
ernst zu nehmen.16 Innerhalb einer volks- 
kirchlich geprägten Kirche wird aber nur 
eine Minderheit zu jener Form von Ge- 
meinde zu sammeln sein, in der alle Mit- 
glieder aufgrund ihrer Taufberufung tat- 
kräftig Kirche bilden und miteinander die 
Sendung der Kirche leben wollen. Wer 
Pfarrei und Gemeinde identifizieren will, 
muss eine Kirche der Entschiedenen an- 
streben, die vor Ort eine überschaubare Ge- 
meinde bilden können. Die gewachsenen 
Pfarreien haben aber auch Platz für jene, 
die meist nur etwas von der Kirche erwar- 
ten, ohne selbst Kirche im Alltag leben zu 
wollen. Darüber hinaus wird man auch 
schon im Blick auf die Zeit vor den pasto- 
ralen Umstrukturierungen mit Dieter Emeis 
sagen können: ״Die meisten Pfarreien sind 
ein zu großer sozialer Raum, um in ihnen 
alle an der Verantwortung und Gestaltung 
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des gemeinsamen Lebens zu beteiligen.“17 
Die Pfarrei, die auch nach innen so über- 
schaubar war, dass sie als ganze zur mitsor- 
genden Gemeinde werden konnte, hat sich 
insofern als Illusion erwiesen.

Das kanonische Recht geht davon aus, 
dass die Pfarrei im Normalfall territorial ab- 
gegrenzt ist, sagt aber nichts über die ange- 
messene Größe.18 In der Kanonistik disku- 
tierte man nach dem Konzil von Trient of- 
fensichtlich vor allem die minimale Größe 
einer Pfarrei.19 Aber weder die Kanonistik 
noch das Konzil von Trient selbst definier- 
ten eine absolute Obergrenze für die 
Größe.20 Wenn allerdings die Gläubigen die 
Pfarrkirche nur mit Schwierigkeiten errei- 
chen konnten, schien die Teilung der Pfar- 
rei sinnvoll. Nach Erzbischof Ludwig 
Schick von Bamberg ist nach der Tradition 
neben der Erreichbarkeit der Pfarrkirche 
auch die Überschaubarkeit ein Kriterium 
für die rechte Umschreibung eines Territo- 
riums. ״Das Territorium darf nur so groß 
sein, dass der Pfarrer die darin lebenden 
Personen kennen kann und diese den Pfar- 
rer erreichen können.“21

Die Faszination dieses Gedankens 
führte gerade in der Bundesrepublik 
Deutschland nach 1950 und damit vor der 
Zeit der Hochkonjunktur der Gemeinde- 
theologie ״zu einer Welle neuer Pfarrgrün- 
düngen, die vor allem auf die Aufteilung der 
noch vorhandenen großen Pfarreien in den 
Städten hinzielte“22. Diese überschaubare 
Pfarrei wurde offensichtlich für viele das 
Idealbild, obwohl es auch weiterhin 
Großpfarreien gegeben hat, in denen Kaplä- 
ne und andere pastorale Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den Pfarrer in der Seelsor- 
ge unterstützten.23

Überschaubare Pfarreien bieten prinzi- 
piell die Möglichkeit, dass die Sonntags- 
messe sich tatsächlich als die Mitte des 
Pfarreilebens erweist, weil alle an ihr teil- 
nehmen können. Bei solchen überschauba- 
ren Pfarreien gäbe es zumindest von den 
äußeren Bedingungen her die Chance, dass 
- gemäß dem Anliegen der Liturgiekonsti- 
tution ״der Sinn für die Pfarrgemeinschaft 
vor allem in der gemeinsamen Feier der 
Sonntagsmesse“24 wächst.

Denkmodelle

Dass die Eucharistie zentral für das 
Leben einer christlichen Gemeinde ist, wird 
theologisch ernsthaft nicht bestritten. Un- 
terschiedlich sind allerdings der theoreti- 
sehe Ansatz und damit die Konsequenzen, 
die aus der aktuellen Lage zu ziehen sind. 
Zwei grundlegend gegensätzliche Denkmo- 
delle zeigen sich in der aktuellen Diskussi- 
on. Das erste setzt eher induktiv oder sozio- 
logisch an und geht von gewachsenen oder 
auch sich neu bildenden Gemeinschaften 
aus, die von ihrer Größe und Stabilität her 
eine mehr oder weniger eigenständige ״Ge- 
meinde“ bilden. Das zweite Denkmodell ist 
eher deduktiv und setzt bei der die Kirche 
konstituierenden Messfeier an.

3. Das erste Denkmodell: Wo christliche 
Gemeinde lebt, muss sie sich auch am 
Sonntag versammeln und Eucharistie 
feiern (können).

Gemeindebildung geschieht zumin- 
dest soziologisch nicht allein vom Altar aus, 
sondern durch das gemeinschaftliche Han- 
dein und die Vernetzung von einzelnen 
Christen und christlichen Gemeinschaften, 
die miteinander das Evangelium leben. 
Deshalb findet sich ein lebendiges Gemein- 
de- oder Pfarrleben auch an vielen Orten, an 
denen nicht, nicht mehr oder noch nicht re- 
gelmäßig Eucharistie gefeiert werden kann.

Nun ist der Pfarreibegriff kanonisch 
relativ klar umrissen: Pfarreien werden - in 
der Regel territorial - vom Bischof errichtet 
und stehen unter der Leitung eines Pfar- 
rers.25 Eine entsprechende Klarheit und Ein- 
deutigkeit hat der Begriff der Gemeinde 
nicht. Für das hier zu skizzierende Denk- 
modell ist dabei entscheidend, dass Ge- 
meinde als eine Wirklichkeit gedacht wird, 
die durch die in ihr lebenden Getauften und 
aufgrund der in ihr wirksamen und lebendi- 
gen Charismen eine ekklesiale Wirklichkeit 
ist - gegebenenfalls auch unabhängig von 
ihrer kanonischen Errichtung und einer vor- 
handenen hierarchischen Leitung.

Von daher stellt sich dann die Frage, ob 
für solche Gemeinschaften von Getauften, 



Liturgie als Quelle und Höhepunkt“ 135״

wenn sie eine gewisse Stabilität, Größe und 
Lebendigkeit haben, nicht auch die Not- 
wendigkeit besteht, sich zum Gottesdienst 
im Allgemeinen und zur Eucharistie im Be- 
sonderen versammeln zu können.26 Natür- 
lieh müssen Kriterien genannt werden, 
wann von einer Gemeinde gesprochen wer- 
den kann oder auch gesprochen werden 
muss. So wird von Gemeinde wohl nur ge- 
sprachen werden können, wo es eine ge- 
wisse Stabilität gibt und die wesentlichen 
Grundvollzüge der Marty ria, der Diakonie 
und der Liturgie prinzipiell auch verwirk- 
licht werden. Ist aber eine bestimmte Ge- 
meinschaft von Gläubigen als Gemeinde 
anerkannt, muss sie nach diesem Denkmo- 
dell auch die Möglichkeit haben, zur Eu- 
charistie zusammenzukommen.

Tatsächlich geht auch Papst Johannes 
Paul II. in seiner Enzyklika ״Ecclesia de 
Eucharistia“ davon aus, dass es Gemein- 
schäften von Gläubigen gibt, die sich auf- 
grund ihrer Zahl und der konkreten Lebens- 
Wirklichkeit als Pfarrei darstellen, obwohl 
sie ohne Priester und deshalb ohne regel- 
mäßige sonntägliche Eucharistiefeier leben 
müssen. Alle Lösungen, die in dieser Situa- 
tion für den Sonntagsgottesdienst ohne 
Priester gesucht werden, ״müssen aber als 
bloß vorläufig betrachtet werden, solange 
die Gemeinde auf einen Priester wartet“27. 
Damit zeigt sich ein Problem vieler pasto- 
raler Umstrukturierungen: Lebendige Ge- 
meinden werden mit anderen zusammenge- 
fasst, obwohl sie eigentlich eigenständig 
weiterleben könnten, wenn sie denn eine 
Priester hätten und Eucharistie feiern könn- 
ten. Vor diesem Hintergrund wird dann die 
Frage nach den Zulassungskriterien zum 
presbyteralen Amt gestellt.28 Denn - so 
scheint es vielen - Charismen wären ja in 
der Kirche da. Sie müssten nur von der Kir- 
chenleitung anerkannt werden.29

4. Das zweite Denkmodell: Nur wo 
Eucharistie gefeiert werden kann, ist auch 
Kirche. Deshalb brauchen wir Euchari- 
stiezentren, zu denen alle kommen 
(müssen), die Kirche sein wollen.

Seit sich immer mehr zeigt, dass die 
priesterlosen Sonntagsgottesdienste in 

manchen Pfarreien nicht mehr die große 
Ausnahme sind (oder sein werden), wächst 
die Sensibilität für problematische Neben- 
Wirkungen. Gefährdet scheint das ekklesio- 
logische Bewusstsein, dass die Eucharistie 
für die Feier des Sonntags und den Aufbau 
der Kirche und ihrer Pfarreien unersetzbar 
ist. Die Befürchtung verstärkt sich, dass 
Messe und Wort-Gottes-Feier als beliebig 
austauschbare Gottesdienste angesehen und 
die ekklesiologisch indispensable Aufgabe 
des geweihten Priesters aus dem Bewusst- 
sein verloren geht. Vor diesem Hintergrund 
fordert der Augsburger Dogmatiker Anton 
Ziegenaus 1997 unmissverständlich: ״Falls 
in den kleinen Gemeinden / Pfarreien über- 
haupt kein Sonntagsgottesdienst mehr ge- 
feiert werden könnte oder nur selten (etwa 
einmal im Monat), ist für diesen Ort der Sta- 
tus einer Pfarrei aufzuheben. Es ist nicht 
verantwortlich, so selten die Eucharistie zu 
feiern, wenn der Besuch einer auswärtigen 
Messe zugemutet (Verkehrsmöglichkeit, 
Größe der ,Gastkirche‘) werden kann.“30 
Während Ziegenaus mit dem Hinweis auf 
die Erreichbarkeit und das Fassungsvermö- 
gen der Eucharistiekirchen noch weiterge- 
hende pastorale Kriterien erkennen lässt, 
fordert der Münchener Jesuit Giovanni B. 
Sala, ״daß eine Diözese so viele Euchari- 
stiezentren haben soll, wie die Zahl der 
Priester ist, die sie aktiv in der Seelsorge 
einsetzen kann“31. Die sonntäglichen Mess- 
feiern sollen nach seinem Konzept allein in 
diesen Eucharistiezentren stattfinden, zu 
denen sich alle Gläubigen auf den Weg ma- 
chen sollen.

Etwa acht Jahre später will der Abt von 
Einsiedeln Martin Werlen mit ähnlichen 
Gedanken einen durchaus provozierenden 
Anstoß geben. Werlen geht aus von der En- 
zyklika ״Ecclesia de Eucharistia“ und den 
konziliaren Aussagen zur Messfeier als 
 -Quelle und Höhepunkt des ganzen Christ״
liehen Lebens“32. Unter diesen Vorausset- 
zungen müsse jede Pfarrei eine sonntägli- 
ehe Eucharistiefeier und einen eigenen 
Pfarrer haben. Deshalb sei die Zahl der 
Pfarreien und Pfarrer drastisch zu reduzie- 
ren. Bisherige Pfarrkirchen würden zu Fili- 
alkirchen, wobei die Feier der Eucharistie 
am Sonntag allein in der zentralen Pfarrkir- 
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ehe stattfinden solle. ״Dank der Mobilität 
ist es kein Problem, zur sonntäglichen Eu- 
charistiefeier in die Kirche der Mutterpfar- 
rei zu gehen... Es findet grundsätzlich nur 
eine sonntägliche Eucharistiefeier statt, da- 
mit die Pfarrei sich wirklich aus der ge- 
meinsamen Feier der Eucharistie aufer- 
baut.“33

Kardinal Walter Kasper kommt zu ei- 
nem ähnlichen Ergebnis, wobei er nicht nur 
vom Priestermangel, sondern auch von dem 
bestehenden und zukünftig steigenden Ge- 
meindemangel ausgeht. So regt er die ״Bil- 
dung von geistlichen Zentren in Form von 
Mittelpunktskirchen“34 an, die, ״wie es dem 
Wesen der einen Eucharistie entspricht, das 
ganze Volk Gottes versammeln“35. Eine sol- 
che - sicher langsam zu erreichende - Um- 
Strukturierung ist für Kasper keine Redukti- 
on, sondern eine Konzentration: ״In solchen 
Mittelpunktskirchen würden die Gläubigen 
am Sonntag kein reduziertes und langsam 
aussterbendes, sondern ein lebendiges, 
volles kirchliches Leben erfahren.“36

Christliches, gemeindliches und kirch- 
liches Leben wird also nach dieser Vision in 
vielen Gemeinschaften und auch an vielen 
Orten stattfinden. Denn überall, wo Getauf- 
te miteinander das Evangelium lesen und 
bezeugen, den Bedürftigen beistehen und 
den Alltag gestalten oder wo sie zusammen 
beten, ist bereits kirchliches Leben. Den 
Mittelpunkt muss aber dann nach Kasper 
eine Kirche bilden, in der die Menschen aus 
dem gesamten Seelsorgeraum zur sonntäg- 
liehen Messfeier zusammenkommen. ״Eine 
Seelsorgeeinheit neuen Stils soll also eine 
Gemeinschaft von Gemeinschaften unter- 
schiedlichster Art sein, die sich an den 
Sonn- und kirchlichen Festtagen zu der ei- 
nen gemeinsamen Eucharistie versammeln 
und von dort wieder neu ausgesandt wer- 
den.“37

Die genannten Autoren versuchen 
ohne Zweifel, die vielfältigen pastoralen 
Tätigkeiten und kirchlichen Lebensäuße- 
rungen, die es innerhalb einer Pfarrei gibt, 
nicht aus dem Blick zu verlieren und in ihr 
Konzept zu integrieren. Alle kirchlichen 
Aktivitäten müssen ihre Mitte aber bei die- 
sem Ansatz dann in der zentralen Euchari­

stiefeier finden, ohne die dem gemeindli- 
chen Leben und den christlichen Aktivitä- 
ten der Einzelnen der entscheidende Be- 
zugs- und Einheitspunkt fehlt.

Optionen

Beide genannten Denkmodelle habe 
ihre logische Stringenz. Um eine theolo- 
gisch verantwortbare Perspektive für das 
gottesdienstliche Leben eines Seelsorgerau- 
mes zu gewinnen, muss jedoch Klarheit ge- 
wonnen werden, welchen ekklesialen Rang 
der Seelsorgeraum haben soll. Weil im deut- 
sehen Sprachgebiet ganz unterschiedliche 
Konzepte von Seelsorgeräumen existieren, 
werden diese Seelsorgeräume auch unter- 
schiedliches ekklesiologisches Gewicht 
und damit theologisch unterschiedlichen 
Status haben. Daraus ergeben sich dann 
auch Konsequenzen für das liturgische Le- 
ben und die Feier der Eucharistie.

5. Wo Seelsorgeräume die Selbständigkeit 
der bisherigen Pfarreien stützen sollen, 
sind sie selbst keine ekklesiale Größe.

Orts- oder Teilkirche ist allein die Diö- 
zese, die in Pfarreien aufgegliedert ist.38 
Diese Pfarreien können in Dekanate zusam- 
mengefasst werden.39 Seelsorgeräume, die 
selbstständige Pfarreien unterstützen sol- 
len, nehmen offensichtlich eine Aufgabe 
wahr, die im CIC den Dekanaten zugewie- 
sen waren, nämlich ״die Seelsorge durch 
gemeinsames Handeln zu fördern“40. Der 
Seelsorgeraum ist dann die neue Antwort 
auf ein altes Anliegen. Angesichts der ge- 
ringeren Zahl der Priester, der Gläubigen 
und der Finanzen erweist sich ein solcher 
Seelsorgeraum als eine aus der Not gehöre- 
ne Organisationseinheit, die allein der Man- 
gelverwaltung, der Arbeitserleichterung 
oder der Ausnutzung von Synergieeffekten 
dienen soll. Die ekklesiologisch bedeutsa- 
me Einheit neben der Diözese bleibt die 
Pfarrei, deren Lebensfähigkeit und Selbst- 
ständigkeit gerade durch die neue Organisa- 
tionseinheit geschützt und gestärkt werden 
soll. Dies schließt ein, dass die Sicherstel- 
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lung der sonntäglichen Eucharistiefeier in 
jeder Pfarrei eine vorrangige Aufgabe des 
Seelsorgeraumes sein muss.

Vor diesem Hintergrund kommt dem 
Seelsorgeraum selbst kein ekklesiologi- 
sches Eigengewicht zu. Ein Bewusstsein für 
den Seelsorgeraum wird weitgehend nur für 
die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Seelsorge notwendig 
sein. Der Seelsorgeraum selbst muss kein 
eigenständiges liturgisches Leben haben. 
Lokale Nähe und die häufig notwendige 
Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstüt- 
zung machen es vielleicht sinnvoll, Gottes- 
dienstzeiten abzusprechen. Nur wenn der 
Seelsorgeraum selbst auch als mehr oder 
weniger zusammenhängender Lebensraum 
wahrgenommen oder als kirchliche Einheit 
erfahrbar werden soll, bietet es sich an, auch 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

6. Wenn der Seelsorgeraum als eigenstän- 
dige ekklesiale Größe verstanden werden 
soll, gleicht er - zumindest teilweise, dabei 
aber nicht notwendigerweise rechtlich - 
der differenzierten Großpfarrei, die immer 
schon Substrukturen hatte (und hat) und 
deren Leben als Gemeinschaft von 
Gemeinschaften verstanden werden kann.

Nicht alle Neustrukturierungsmodelle 
wollen allerdings die bisherigen Pfarreien 
in ihrer Selbstständigkeit stärken. Mit den 
Konzepten einer kooperativen Pastoral ver- 
banden manche die Hoffnung, dass nicht 
nur Priester und ihre hauptamtlichen Mitar- 
beiterinnen und Mitarbeiter kooperieren, 
sondern dass auch die Gläubigen lernen, 
über die eigenen Pfarreigrenzen hinaus zu 
schauen. Kooperative Pastoral umfasst 
dann nicht nur die Kooperation Einzelner, 
sondern auch die Kooperation ganzer Pfar- 
reien.

Logische Konsequenz daraus aber ist 
eine Relativierung der einzelnen Pfarrei. Es 
mag Gründe geben, die bisherigen Pfarrei- 
en nicht aufzulösen. Aber auch selbstständi- 
ge Kirchenstiftungen werden auf Dauer 
nicht die ekklesiale Identität einer Pfarrei 
sichern, wenn zentrale Grund Vollzüge nur 
im größeren Verbund zukunftsfähig sind. 

So müssen in solchen Seelsorgeräumen die 
bisherigen Pfarreien etwas von ihrer Selbst- 
ständigkeit an die größere Einheit abgeben 
und ein Gemeinschaftsbewusstsein ent- 
wickeln. Am weitesten wird der Weg natür- 
lieh dort gegangen, wo die bisherige Pfarrei 
in dem neuen Seelsorgeraum so aufgeht, 
dass dieser zur neuen kanonisch errichteten 
Pfarrei wird.41 Diese Pfarrei darf natürlich 
nicht an der vermeintlichen Idealvorstei- 
lung einer überschaubaren Dorfpfarrei ge- 
messen werden. Sie beerbt vielmehr die bis- 
herige Großpfarrei, in der faktisch die Über- 
schaubarkeit durch Substrukturen erreicht 
wurde.

Alte und neue Großpfarreien müssen 
sich verstehen als Gemeinschaft von Ge- 
meinschaften. Solche Gemeinschaften kön- 
nen territorial motiviert sein oder personal. 
Sie bilden sich als Vereine und Verbände 
oder werden durch Anlässe oder vergleich- 
bare Lebenssituationen und Interessen zu- 
sammengeführt. Sie können von größerer 
Stabilität sein oder projektbezogen entste- 
hen und vergehen. In diesen Gemeinschaf- 
ten erfahren viele Gemeindemitglieder kon- 
kret Glaubens- und Weggemeinschaft. Da- 
bei dürfen sich die Gemeinschaften nicht 
prinzipiell abschotten gegen andere, son- 
dem sollen selbst eine diakonische und mis- 
sionarische Dimension haben. Vor allem 
aber müssen sie offen sein auf die größere 
Gemeinschaft der Gemeinschaften, die 
Pfarrei bzw. den pfarreiähnlichen Seelsor- 
geraum. Wenn diese größere Einheit und 
die Gemeinschaft der Gemeinschaften aber 
nicht nur ein Postulat bleiben soll, muss sie 
auch konkret erfahrbar sein. Eine wesentli- 
ehe Vollzugsform dafür ist die gemeinsame 
Feier des Gottesdienstes.

Konkretionen
Wenn Seelsorgeräume als Gemein- 

schäft von Gemeinschaften leben wollen, 
muss sich dies auch in ihrem gottesdienstli- 
chen Leben zeigen. Weil aber Liturgie zu 
den Grund Vollzügen der Kirche gehört, 
müssen sowohl der Seelsorgeraum als auch 
die in ihm existierenden Gemeinschaften 
Subjekte gottesdienstlichen Leben sein.42
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7. Seelsorgeräume brauchen gemeinsame 
und damit ideell einmalige Gottesdienste; 
durch die Erfahrung der liturgischen 
Gemeinschaft von Gemeinschaften wird 
die Einheit des Seelsorgeraumes liturgisch 
konkret.

Jede Diözese hat ein differenziertes 
gottesdienstliches Leben, bei dem zahlrei- 
ehe Gottesdienste gleichzeitig und parallel 
an unterschiedlichen Orten und von unter- 
schiedlichen Feiergemeinschaften gefeiert 
werden. Nicht zuletzt dadurch, dass der 
Name des Bischofs in jeder Eucharistiefei- 
er genannt wird, kommt in den vielen Mess- 
feiern der einen Diözese die grundsätzliche 
Einheit und Gemeinschaft der ganzen Orts- 
kirche zum Ausdruck. Dennoch aber gibt es 
liturgische Feiern, die prinzipiell einmalig 
sind und die von daher - zumindestens 
ideell - die ganze Diözese zusammen- 
führen. An erster Stelle ist hier die missa 
chrismatis zu nennen, bei der unmittelbar 
vor dem österlichen Triduum vom Bischof 
die heiligen Öle geweiht werden. Zu dieser 
Messfeier werden alle Priester eingeladen 
und sie muss nach den liturgischen Regeln 
in Konzelebration gefeiert werden. Auch 
die regelmäßige Feier der Priester- und Dia- 
konenweihe hat in vielen Diözesen einen 
solchen zentrierenden Rang. Am 1. Fasten- 
sonntag hat sich in vielen Diözesen neu eta- 
bliert die Feier der Zulassung der erwachse- 
nen Taufbewerber zur Taufe in der Oster- 
nacht. Zu nennen wären aber auch zentrale 
Diözesanwallfahrten und ähnliche Ereig- 
nisse, die als Einladung an die ganze Diö- 
zese verstanden werden und nicht einfach 
durch entsprechende Angebote der einzel- 
nen Pfarreien ersetzt werden.

Ein Seelsorgeraum, der als ekklesiolo- 
gische Größe unterhalb und innerhalb der 
Diözese verstanden werden soll, wird auch 
einmalige gemeinsame Gottesdienste ha- 
ben müssen, die nicht an allen Gottes- 
dienstorten oder zu verschiedenen Zeiten 
wiederholt werden können. Dazu gehört si- 
eher eine liturgische Feier der Gründung ei- 
nes solchen Seelsorgeraumes.43 Ein unter 
vielen Gesichtspunkten wünschenswertes 
 Pfarrfest“ des Seelsorgeraumes wird auch״

mit einem zentralen und zentrierenden 
Gottesdienst verbunden werden. Das Patro- 
zinium der zentralen Pfarrkirche, aber auch 
die Patrozinien der anderen Pfarr- und Fili- 
alkirchen könnten Anlass sein, die ganze 
Seelsorgeraum-Gemeinde an diesen Orten 
zu versammeln und so innerhalb des Seel- 
sorgeraumes die Tradition der Stationsgot- 
tesdienste modifiziert aufzugreifen.44 Von 
den örtlichen Gewohnheiten und Möglich- 
keiten wird es abhängen, wieweit eine ge- 
meinsame Fronleichnamsprozession oder 
eine zentrale Feier der Christmette und des 
österlichen Triduums sinnvoll ist. Wichtig 
ist nur, dass die Seelsorgeraum-Gemeinde 
bei bestimmten Gelegenheiten und an be- 
stimmten Tagen sich als kirchliche Einheit 
durch eine gemeinsame Liturgie erfährt.

Wenn der Eindruck nicht täuscht, sind 
die bisher angedachten Seelsorgeräume in 
aller Regel so konzipiert, dass die sonntäg- 
liehe Messfeier nicht als einmaliger Gottes- 
dienst innerhalb einer Seelsorgeeinheit vor- 
gesehen werden kann. Dabei wäre aller- 
dings noch vertieft zu bedenken, welche 
Größe eucharistische Feiergemeinden ha- 
ben dürfen. So wenig die von Paul Weß ge- 
nannte Zahl von 70 bis 100 normativ sein 
kann,45 so wenig dürfte es doch sachgerecht 
sein, die Großgottesdienste bei Stadtprozes- 
sionen, Katholikentagen oder Papstbesu- 
chen zum Regelfall zu erklären. Es wäre 
freilich durchaus wünschenswert, für eine 
solche pastoralliturgische Frage tragfähige 
liturgietheologische Kriterien zu benennen. 
Sie sind vermutlich nur im Gespräch mit so- 
ziologischen und feierpsychologischen Er- 
kenntnissen zu entwickeln.

8. Seelsorgeräume erlauben nicht nur, 
sondern verlangen eine Vielfalt von 
Gottesdiensten; so werden sie auch als 
Gemeinschaft von liturgischen Gemein- 
schäften erfahrbar.

Die Aufzählung der möglichen Zentra- 
len Gottesdienste eines Seelsorgeraumes 
oder einer Großpfarrei zeigt bereits, dass 
der Normalfall einer Großpfarrei weder in 
der Vergangenheit noch in der Zukunft die 
gemeinsame Liturgiefeier der Gesamtge­
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meinde sein kann. Die Strukturierung der 
Großgemeinde in mehr oder weniger stabi- 
le Teilgemeinschaften erlaubt und verlangt 
auch ein gottesdienstliches Leben der Teil- 
gemeinschaften. Denn es ist wünschens- 
wert, dass alle christlichen Gemeinschaften 
auch betende Gemeinschaften sind.

Schon die bisherigen Großpfarreien 
kannten in der jüngeren Vergangenheit mit 
Selbstverständlichkeit mehrere Messfeiem 
am Sonntag.46 Diese waren schon notwen- 
dig, weil die Kirchenräume selten die Ge- 
samtheit der Gläubigen, die am Sonntag die 
Messe mitfeiem wollten, hätten fassen kön- 
nen. Faktisch aber bildeten sich dadurch re- 
lativ stabile Feiergemeinschaften heraus. 
Wo die verschiedenen Gottesdienste auch 
unterschiedliche Akzente setzten, trugen 
auch diese Akzentsetzungen noch einmal zu 
einer Prägung der jeweiligen Feiergemein- 
schäft bei. Im besten Fall wurden die ent- 
sprechenden Messfeiem aber keine Grup- 
pengottesdienste, sondern blieben offen für 
die Gesamtgemeinde, an denen auch jene 
mit Selbstverständlichkeit teilnehmen 
konnten, denen fallweise die andere Gottes- 
dienstzeit oder der andere Gottesdienstort 
(Filialkirche) mehr entgegenkam.

Die Großpfarreien aller Zeiten konn- 
ten und können keine Gemeinschaften sein, 
die sich an jedem Sonntag zu einer einzigen 
Eucharistiefeier versammeln. Auch wer die 
von Paul Weß postulierte Gemeinde und 
Feiergemeindegröße von 70 bis 100 Ge- 
meindemitgliedem nicht teilt, wird zustim- 
men, wenn Weß die Identifizierung von 
Pfarrei und (Gottesdienst- bzw. Eucharistie-) 
Gemeinde ablehnt. Zumindest der Gottes- 
dienstraum und die Wege, die zurückgelegt 
werden müssen, haben Einfluss auf die not- 
wendige Zahl der Eucharistiegemeinden 
am Sonntag. Darüber hinaus ist nicht zu be- 
zweifeln, dass sich aus spezifisch geprägten 
Gottesdienstgemeinden mit unterschiedli- 
ehern Profil pastorale Chancen ergeben. 
Doch darf über eine differenzierte Sorge für 
die verschiedenen Stände, Gruppen, Vorlie- 
ben und Milieus nicht vergessen werden, 
dass die Kirche mit ihrer sonntäglichen Eu- 
charistie die Gläubigen zu einer Grenzen 
überschreitenden Feiergemeinschaft ver- 
sammeln will.

Ausdrücklich soll allerdings auch dar- 
an erinnert werden, dass das gottesdienstli- 
ehe Leben der katholischen Kirche sich 
nicht auf die Feier der Eucharistie be- 
schränkt hat und beschränken soll. Es wäre 
mehr als wünschenswert, wenn ein Seelsor- 
geraum insgesamt ein gottesdienstlicher 
Raum wird, in dem neben den zentrieren- 
den Eucharistiefeiem auch andere Gottes- 
dienstformen gepflegt würden. Wo die Ge- 
meinschaften innerhalb eines Seelsorgerau- 
mes sich nicht als konkurrierende Feierge- 
meinschaften verstehen, könnten sie sich 
mit den jeweiligen Möglichkeiten und 
Mentalitäten sinnvoll ergänzen. Die Tatsa- 
ehe, dass an vielen Orten, wo in der Ver- 
gangenheit vielleicht täglich Eucharistie 
gefeiert wurde, heute dies nicht mehr mög- 
lieh ist, könnte ein Anlass sein, die Vielfalt 
der Gottesdienste wieder zu entdecken und 
zu pflegen. Der größere Seelsorgeraum 
könnte jedenfalls die Möglichkeit bieten, 
auch durch die Vielfalt der gottesdienstli- 
chen Formen den Menschen in der Vielfalt 
ihrer Sehnsüchte und geistlichen Bedürfnis- 
se mehr gerecht zu werden.47

In seinem Modell der Mittelpunktskir- 
chen als geistlicher Zentren verspricht sich 
Walter Kasper, dass dort die Gläubigen 
 -kein reduziertes und langsam aussterben״
des, sondern ein lebendiges, volles kirchli- 
ches Leben erfahren. Dazu gehört in erster 
Linie ein reiches gottesdienstliches Leben, 
neben der gemeinsamen Feier der Euchari- 
stie Vespergottesdienste, Familien-, Kin- 
der-, Jugend- und Altengottesdienste. Es 
müssten dort außerdem Beichte und geistli- 
ehe Beratung, Katechese und Erwachsenen- 
bildung angeboten, sozial-karitative Hilfe 
vermittelt werden und das Erleben der 
größeren katholischen Gemeinschaft mög- 
lieh sein.“48 Aber kann dies wirklich nur ge- 
lingen, wenn die gemeinschaftlichen Akte 
alle zentral stattfinden? Es wäre zumindest 
bedenkenswert, ob nicht auch eine Präsenz 
der Kirche in der Fläche sowohl für die 
Gläubigen als auch für die Suchenden ein 
Mehrwert ist, solange die verschiedenen 
Zellen des Glaubens miteinander vernetzt 
sind. Seelsorgeräume könnten insofern 
auch eine gottesdienstliche Vielfalt ermög- 
liehen, die an manchen Orten in den letzten
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Jahrzehnten zurückgegangen ist, in immer 
kleiner werdenden Pfarreien aber gänzlich 
zu versanden droht.

Abschließend sei allerdings angefügt, 
dass auch liturgische Vielfalt Elemente des 
Gemeinschaftlichen einschließen kann. So 
ist es durchaus denkbar, innerhalb eines 
Seelsorgeraumes sehr bewusst nach glei- 
eher Ordnung gleichzeitig an verschiede- 
nen Orten zu feiern - in dem Bewusstsein 
der konkreten aktuellen Verbundenheit mit 
der gesamten Seelsorgeraum-Gemein- 
schäft. Natürlich geschieht dies immer 
schon, wenn überall nach denselben liturgi- 
sehen Ordnungen der Kirche die Messe 
oder eine Hore der Stundenliturgie gefeiert 
wird. In einigen Diözesen werden seit ge- 
raumer Zeit an bestimmten Tagen den Fa- 
milien Hausgottesdienste empfohlen, so 
dass hier eine gottesdienstliche Gemein- 
schäft dadurch erreicht wird, dass an einem 
bestimmten Tag zu einer bestimmten Stun- 
de viele gottesdienstliche Gemeinschaften 
nach einer besonderen, aber ihnen gemein- 
samen Ordnung feiern. Analog dazu könn- 
ten die liturgischen Gemeinschaften bei be- 
stimmten Anlässen solche Gottesdienste an 
den verschiedenen Orten feiern und so er- 
fahren, dass es auch Formen liturgischer 
Gemeinschaft von liturgischen Gemein- 
schäften geben kann.

Der Autor ist Ordinarius für Liturgie- 
Wissenschaft an der LMG München
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